
Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf 
Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin 

 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1. Dezember 2000) 

 
 
 
Teil I: Vorbemerkungen 
 
Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Ständige 
Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen worden. 
 
Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsverordnung des Bundes, erlassen vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, abgestimmt. Das Abstimmungs-
verfahren ist durch das „Gemeinsame Ergebnisprotokoll vom 30.05.1972“ geregelt. Der Rahmenlehrplan 
baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss auf und beschreibt Mindestanforderungen. 
 
Der Rahmenlehrplan ist bei zugeordneten Berufen in eine berufsfeldbreite Grundausbildung und eine 
darauf aufbauende Fachbildung gegliedert. 
 
Auf der Grundlage der Ausbildungsverordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte der 
Berufsausbildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
sowie – in Verbindung mit Unterricht in weiteren Fächern – der Abschluss der Berufsschule vermittelt. 
Damit werden wesentliche Voraussetzungen für eine qualifizierte Beschäftigung sowie für den Eintritt in 
schulische und berufliche Fort- und Weiterbildungsgänge geschaffen. 
 
Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Selbstständiges und 
verantwortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbildung wird vorzugswei-
se in solchen Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des methodischen Gesamtkonzeptes ist. 
Dabei kann grundsätzlich jedes methodische Vorgehen zur Erreichung dieses Zieles beitragen; Metho-
den, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind besonders geeignet und sollten deshalb 
in der Unterrichtsgestaltung angemessen berücksichtigt werden. 
 
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um. Im 
zweiten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan berücksichtigte Ergebnis der fachlichen und 
zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsverordnung erhalten bleibt. 
 
 
Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule 
 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsa-
men Bildungsauftrag. 
 
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den 
anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schülerinnen und 
Schülern berufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen 
der Berufsausbildung zu vermitteln. 
 
Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher erworbe-
ne allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der 
Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung befähigen. Sie richtet sich dabei 
nach den für diese Schulart geltenden Regelungen der Schulgesetze der Länder. Insbesondere der 
berufsbezogene Unterricht orientiert sich außerdem an den für jeden einzelnen staatlich anerkannten 
Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen Berufsordnungsmitteln: 
 
– Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) 
 
– Ausbildungsverordnungen des Bundes für die betriebliche Ausbildung. 
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Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15.03.1991) hat die 
Berufsschule zum Ziel, 
 
– eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten humaner und 

sozialer Art verbindet; 
 
– berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Gesell-

schaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln; 
 
– die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken; 
 
– die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im öffentlichen 

Leben verantwortungsbewusst zu handeln. 
 
Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule 
 
– den Unterricht an einer für ihre Aufgaben spezifischen Pädagogik ausrichten, die Handlungsorientie-

rung betont; 
 
– unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldübergreifende 

Qualifikationen vermitteln; 
 
– ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fähigkeiten und 

Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu werden; 
 
– im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und fördern; 
 
– auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen und Un-

fallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung aufzeigen. 
 
Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen berufsbezoge-
nen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie zum Beispiel 
 
– Arbeit und Arbeitslosigkeit, 
 
– friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kulturel-

ler Identität, 
 
– Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie 
 
– Gewährleistung der Menschenrechte, 
 
eingehen. 
 
Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese wird hier 
verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit des Einzelnen, sich in gesellschaftlichen, beruflichen und 
privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. 
 
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personalkompetenz und 
Sozialkompetenz. 
 
Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und 
Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu 
lösen und das Ergebnis zu beurteilen. 
 
Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Ent-
wicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu 
klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen 
und fortzuentwickeln. Sie umfasst personale Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbst-
vertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch 
die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte. 
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Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu 
gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit anderen rational und 
verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch 
die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 
 
Methoden- und Lernkompetenz erwachsen aus einer ausgewogenen Entwicklung dieser drei Dimensi-
onen. 
 
Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Befähigung zu 
eigenverantwortlichem Handeln in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situationen. Demgegen-
über wird unter Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Verwertbarkeit, das heißt aus der Sicht der 
Nachfrage in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situationen, verstanden (vgl. Deutscher Bil-
dungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission zur Neuordnung der Sekundarstufe II). 
 
 
Teil III: Didaktische Grundsätze 
 
Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben der Berufs-
schule zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont und junge Menschen 
zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstä-
tigkeit befähigt. 
 
Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes berufliches Handeln 
sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvollziehen von Handlungen 
anderer. Dieses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge des Handelns (des Handlungsplans, 
des Ablaufs, der Ergebnisse) gebunden. Mit dieser gedanklichen Durchdringung beruflicher Arbeit wer-
den die Voraussetzungen geschaffen für das Lernen in und aus der Arbeit. Dies bedeutet für den Rah-
menlehrplan, dass die Beschreibung der Ziele und die Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt. 
 
Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmatischen 
Ansatz für die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungspunkte genannt: 
 
– Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, dir für die Berufsausübung bedeutsam sind (Lernen und 

Handeln). 
 
– Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber gedank-

lich nachvollzogen (Lernen durch Handeln). 
 
– Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, überprüft, 

gegebenenfalls korrigiert und schließlich bewertet werden. 
 
– Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, zum Beispiel 

technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte einbeziehen. 
 
– Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre gesellschaftli-

chen Auswirkungen reflektiert werden. 
 
– Handlungen sollen auch soziale Prozesse, zum Beispiel der Interessenerklärung oder der Konfliktbe-

wältigung einbeziehen. 
 
Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssystematische 
Strukturen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirkli-
chen. 
 
Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich nach 
Vorbildung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben unterscheiden. Die 
Berufsschule kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Unterschiede beachtet und Schüle-
rinnen und Schüler – auch benachteiligte oder besonders begabte – ihren individuellen Möglichkeiten 
entsprechend fördert. 
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Teil IV: Berufsbezogene Vorbemerkungen 
 
Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Berufskraftfahrer/zur Berufskraftfahrerin 
ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Berufskraftfahrer/zur Berufskraftfahrerin (Berufs-
kraftfahrer-Ausbildungsverordnung – BKV) vom 19. April 2001 (BGBl. I S. 642) abgestimmt. 
 
Der bisher geltende Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf „Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin“ wird 
durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben. 
 
Für das Prüfungsfach Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufsschule wird auf der 
Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde 
gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18. Mai 1984) 
vermittelt. 
 
Fremdsprachliche Fachbegriffe sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert. 
 
 
Teil V: Lernfelder 
 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin 

Zeitrichtwerte in Stunden Nr. Lernfelder 
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

  1 Den eigenen Betrieb repräsentie-
ren 

40   

  2 Nutzfahrzeuge pflegen und 
warten 

40   

  3 Güter verladen 80   

  4 Betriebsbereitschaft des Motors 
und der elektrischen Anlage 
überprüfen 

120   

  5 Routen und Touren für inländi-
sche Zielgebiete planen und 
durchführen 

 80  

  6 Antriebsstrang nutzen, Fahrge-
stell und Räder überprüfen 

 80  

  7 Funktion der Bremsanlage über-
prüfen 

 60  

  8 Beförderungsablauf auftragsop-
timiert gestalten 

 60  

  9 Routen und Touren in ein aus-
ländisches Zielgebiet planen und 
durchführen 

  120 

10 KOM im Linien- und Gelegen-
heitsverkehr einsetzen 

  80 

11 Spezielle Güter transportieren   40 

12 Elektronische Geräte und Syste-
me einsetzen und bedienen 

  40 

 Summe (insgesamt 840) 280 280 280 
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Lernfeld 1: Den eigenen Betrieb repräsentieren 1. Ausbildungsjahr

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler erkennen ihren Beruf als kundenorientierten Dienstleistungsberuf für den 
Güter- bzw. Personenverkehr. Dabei begreifen sie, dass sie ihr Unternehmen repräsentieren. Sie ord-
nen ihren Ausbildungsbetrieb in einer logistischen Kette ein. Sie gestalten ihre Arbeitsumwelt unter 
Beachtung ökologischer und sicherheitstechnischer Aspekte. 

Inhalte: 
 
Dienstleistungsberuf 
Güterkraftverkehr 
Spediteur 
Absender 
Frachtführer 
Verlader 
Empfänger 
Verteilcenter 
Logistische Kette 
Citylogistik 
Personenverkehr 
Konzessionäre 
Auftragnehmer 
Kunde 
Verkehrsverbünde 
Verkehrsplanung 
Arbeitsumwelt 
Schutzmaßnahmen 
Präsentationsformen 
Kommunikation 
 
 
Lernfeld 2: Nutzfahrzeuge pflegen und warten 1. Ausbildungsjahr

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Struktur und Aufbau von Nutzfahrzeugen beurteilen, können 
Pflege- und Wartungsaufgaben selbstständig und verantwortungsbewusst an Fahrzeugen und Zubehör 
durchführen. Sie entscheiden sachgerecht über die notwendigen Betriebs- und Hilfsstoffe. 
Die Schülerinnen und Schüler führen diese Aufgaben umweltbewusst durch und führen die Reststoffe 
und Abfälle einer umweltgerechten Entsorgung zu. Sie informieren über die Durchführung der Aufga-
ben. 

Inhalte: 
 
Fahrzeugarten 
Fahrzeugabmessungen StVO, StVZO 
Zubehör 
Betriebsanleitungen 
Betriebliche Regelungen zur Fahrzeugpflege und Wartung 
Reinigung 
Betriebsstoffe 
Hilfsstoffe 
Gesetzliche und betriebliche Vorschriften zum Umgang mit Betriebs- und Hilfsstoffen 
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Lernfeld 3: Güter verladen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Fahrzeuge verkehrs- und betriebssicher beladen und Ladehilfen 
situationsgerecht nutzen. Im Bedarfsfall beaufsichtigen sie die Verladung, beraten das Ladepersonal 
und bewältigen Konfliktsituationen. Diese Aufgaben nehmen sie sachkompetent unter Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen, Richtlinien und betrieblichen Regelungen wahr. 

Inhalte: 
 
Frachtgeschäft HGB 
Beladung 
Verkehrssichere Verladung StVO 
Maße und  Gewichte 
Ladehilfsmittel 
Ladehilfen 
Ladeplan 
Normvorschriften 
Vorschriften der Berufsgenossenschaften 
Ladegüter 
Umzugsgut 
Ladungssicherung 
Entladung 
Tank- und Siloreinigung 
Gesprächsführung 
Fremdsprachliche Fachbegriffe 
 
 
Lernfeld 4: Betriebsbereitschaft des Motors und 

der elektrischen Anlage überprüfen 
1. Ausbildungsjahr

Zeitrichtwert: 120 Stunden

Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler können die Überprüfung der Betriebsbereitschaft von Motoren und elekt-
rischen Anlagen planvoll und unter Beachtung von betrieblichen und gesetzlichen Vorschriften durch-
führen. Sie kennen die zu prüfenden Aggregate, wenden Prüfmethoden an, kennen die Kriterien der 
Prüfung, beurteilen die Ergebnisse und leiten entsprechende Maßnahmen ein. 

Inhalte: 
 
Motortypen 
Alternative Antriebe 
Schmierung 
Kühlung 
Motormanagement 
Elektrische Anlage 
Abgasbehandlung 
Unfallverhütungsvorschriften 
Gesetzliche Vorschriften StVO, StVZO 
Prüfmethoden 
Störungssuche 
Störungsbeseitigung 
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Lernfeld 5: Routen und Touren für inländische

Zielgebiete planen und durchführen
2. Ausbildungsjahr

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen inländische Routen und Touren unter Beachtung gesetzlicher 
Vorschriften. Bei der Vorbereitung und Durchführung der Touren orientieren sie sich verkehrsgeogra-
fisch und lesen Spezialkarten. Sie verhalten sich umweltbewusst. Bei Unfall- und Zwischenfallsituatio-
nen handeln sie umsichtig. Auftretende Beförderungs- und Ablieferungshindernisse werden im Sinne 
des Beförderungsauftrages gelöst. 

Inhalte: 
 
Gesetzliche Vorschriften FeV, PBefG, GüKG, StVG, StVO, StVZO 
Bundesamt für Güterverkehr (BAG) 
Dokumente und Papiere 
Sozialvorschriften 
Verkehrsgeografie 
Spezialkarten 
Straßenbenutzungsgebühren 
Verkehrstüchtigkeit 
Unfälle 
Zwischenfälle 
Beförderungs- und Ablieferungshindernisse 
Gesprächsführung, Konfliktbewältigung 
Haftung 
Besetzung KOM 
Umweltschutz 
Fremdsprachliche Fachbegriffe 
 
 
Lernfeld 6: Antriebsstrang nutzen, Fahrgestell 

und Räder überprüfen 
2. Ausbildungsjahr

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler können die in Nutzfahrzeugen gebräuchlichen Antriebskonzepte ökono-
misch und transportspezifisch einsetzen. Sie führen die notwendigen Überprüfungen an Fahrgestell, 
Lenkung und Rädern unter Beachtung von gesetzlichen und betrieblichen Vorschriften durch. Die 
Schülerinnen und Schüler beurteilen die ermittelten Prüfungsergebnisse und leiten eigenverantwortlich 
Maßnahmen ein. 

Inhalte: 
 
Kupplung 
Getriebe 
Wellen und Gelenke 
Fahrwerk 
Lenkung 
Räder und Reifen 
Anhängerkupplung 
Sattelkupplung 
Fahrphysik 
Prüfmethoden 
Störungssuche 
Störungsbeseitigung 
Abschleppen 
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Lernfeld 7: Funktion der Bremsanlage 

überprüfen 
2. Ausbildungsjahr

Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler überprüfen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die Funktion 
und Wirkungsweise der im Nutzfahrzeug eingesetzten Bremsanlagen. Sie können unter Beachtung der 
Zuladung Bremsvorgänge einschätzen. Sie kennen die zu prüfenden Aggregate, wenden Prüfmethoden 
an, beurteilen die Ergebnisse und leiten entsprechende Maßnahmen ein. 

Inhalte: 
 
Gesetzliche Vorschriften StVG, StVO, StVZO, EG-Verordnungen 
Physikalische Grundlagen 
Bremsvorgang 
Hydraulische, pneumatische und elektrische Bremssysteme 
Störungssuche 
Störungsbeseitigung 
Zugabstimmung 
 
 
Lernfeld 8: Beförderungsablauf auftragsopti-

miert gestalten 
2. Ausbildungsjahr

Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler gestalten den Ablauf von Personen- und Güterbeförderungen auftragsop-
timiert. Sie planen Touren wirtschaftlich und beachten dabei die gesetzlichen und betrieblichen Bestim-
mungen. Sie bereiten die Fahrzeuge beförderungs- und fahrtechnisch vor. Die Schülerinnen und Schü-
ler überprüfen die Betriebsbereitschaft der Fahrzeuge. Die Fahrten werden unter wirtschaftlichen und 
ökologischen Aspekten durchgeführt, abschließend abgerechnet und dokumentiert. 
 

Inhalte: 
 
Beförderungsauftrag 
Gesetzliche Vorschriften 
Tarifrecht Personenverkehr 
Beförderungsspezifische Pläne 
Beförderungsspezifische Fahrzeugvorbereitung 
Fahrtechnische Fahrzeugvorbereitung 
Abfahrkontrolle 
Wirtschaftlichkeit 
Fähren, Tunnel, Straßenbenutzungsgebühren, Kombiverkehr 
Umweltschutz 
Betriebswirtschaftliche Grundlagen 
Kostenkalkulation 
Abrechnung 
Dokumentation 
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Lernfeld 9: Routen und Touren in ausländische 

Zielgebiete planen und durchführen
3. Ausbildungsjahr

Zeitrichtwert: 120 Stunden

Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen grenzüberschreitende Routen und Touren unter Beachtung der 
gesetzlich länderspezifischen und multilateralen Vorschriften. Bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Touren orientieren sie sich verkehrsgeografisch, kommunikativ und lesen Spezialkarten. Sie verhal-
ten sich umweltbewusst. Bei Unfall- und Zwischenfallsituationen handeln sie umsichtig. Auftretende 
Beförderungs- und Ablieferungshindernisse werden im Sinne des Beförderungsauftrages gelöst. 

Inhalte: 
 
Führerscheinrecht 
Fahrzeugabmessungen 
Bilaterale Auslandsgenehmigungen, Gemeinschaftslizenz der EU, CEMT-Genehmigung 
Zollrechtliche Vorschriften, Dokumente und Papiere 
Gemeinschaftliches/Gemeinsames Versandverfahren gVV 
Carnet TIR-Verfahren 
Carnet A.T.A-Verfahren 
Freihafen 
CMR 
Sozialvorschriften 
Verkehrsgeografie 
Spezialkarten 
Straßenbenutzungsgebühren 
Unfälle 
Zwischenfälle 
Beförderungs- und Ablieferungshindernisse 
Gesprächsführung, Konfliktbewältigung 
Fremdsprachliche Kommunikation 
Haftung 
Besetzung KOM 
Umweltschutz 
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Lernfeld 10:KOM im Linien- und Gelegenheits-

verkehr einsetzen 
3. Ausbildungsjahr

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten Kraftomnibusse entsprechend dem Beförderungsauftrag im 
Linien- und Gelegenheitsverkehr vor. Sie beachten im Linien- und Gelegenheitsverkehr gesetzliche und 
betriebliche Vorschriften. Sie betreuen Fahrgäste und dokumentieren Ablauf und Ergebnisse der Beför-
derungsaufträge. 

Inhalte: 
 
Gesetzliche Vorschriften PBefG, BOKraft, StVG, StVO, StVZO 
Konzession 
Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr 
Merkblätter Schülerbeförderung 
Beschilderung 
Beförderungsauftrag 
Beförderungsbedingungen 
Beförderungsentgelt 
Beförderungstarife 
ÖPNV Nahverkehrspläne 
Fahrpläne 
Fahrgastbetreuung 
Konfliktbewältigung 
Sozialvorschriften 
Fremdsprachliche Kommunikation 
Reiseleitung 
Dokumentieren 
Meldepflichten 
 
 
Lernfeld 11:Spezielle Güter transportieren 3. Ausbildungsjahr

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und Ver-
ordnungen an den Vorbereitungen der Transporte spezieller Güter und führen sie mit der erforderlichen 
Sorgfalt durch. Bei Zwischenfällen handeln sie umsichtig und umweltbewusst. 

Inhalte: 
 
Gesetzliche Vorschriften StVG, StVO, StVZO 
Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteltransporte 
Lebensmitteltransportbehälterverordnung LMTV 
Übereinkommen über Internationale Beförderungen leicht verderblicher Lebensmittel ATP 
Temperaturgeführte Transporte 
Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel TLMV 
Tiertransporte 
Tierschutztransportverordnung TierschTrV 
Gefahrguttransporte 
Gefahrgutbeförderungsgesetz GGBefG, ADR, GGVS 
Abfalltransporte 
Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz KrW-/AbfG 
Großraum- und Schwertransporte 
Richtlinien für Großraum und Schwertransporte RGST 
Sonderausrüstung 
Sondergenehmigung 
Kennzeichnung, Bezettelung 
Begleitpapiere und Dokumente 
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Lernfeld 12:Elektronische Geräte einsetzen und

bedienen 
3. Ausbildungsjahr

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind unter Beachtung des Kontrollgerätes und der Anzeigen von Kontroll-
instrumenten in der Lage, Beförderungsaufträge optimiert auszuführen. Im Bedarfsfall bedienen sie 
elektronische Geräte. 

Inhalte: 
 
Kontrollgerät 
Warnsysteme 
Informations- und Kommunikationsgeräte 
Komfortelektronik 
Sicherheitselektronik 
Lenkleitsysteme 
Haltestelleneinrichtungen 
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